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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie stellt sich die wirtschaftliche Entwicklung (Erwerbstätigenzahl, Arbeitslo-
senzahlen, Unternehmensanzahl, Gewerbesteuerzahlungen) seit 2015 in Stutt-
gart dar?

2.  Wie viele Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und Insolvenzen gab es seit 
2015 in Stuttgart (pro Jahr, aufgeschlüsselt nach Branchen)?

3.  Welche Branchen sind aus ihrer Sicht in Stuttgart von der Coronapandemie be-
sonders betroffen?

4.  Wie bewertet sie die wirtschaftliche Entwicklung in Stuttgart im landesweiten 
Vergleich?

5.  Wie hat sich die Zahl von Anfängern und Absolventen einer betrieblichen Aus-
bildung sowie eines dualen Studiums unter Beteiligung eines Betriebs in Stuttgart 
seit 2015 bis heute entwickelt (aufgeteilt nach Branchen bzw. Fachrichtungen)?

6.  Wie viele Ausbildungsplätze bleiben aktuell in Stuttgart unbesetzt (nach Branche)?

7.  Wie hoch sind die Hilfsgelder für die Wirtschaft, die in Stuttgart während der 
Coronapandemie ausgezahlt wurden (nach Branchen, Programmen und Anzahl 
der unterstützten Unternehmen)?

8.  Wie haben sich die Anträge auf Kurzarbeitergeld von 2015 bis heute in Stutt-
gart entwickelt?

9.  Wo sieht sie die größten Herausforderungen für die wirtschaftliche Entwick-
lung in Stuttgart, insbesondere vor dem Hintergrund der Coronapandemie und 
Transformationsprozesse bspw. in der Automobilwirtschaft?

Kleine Anfrage
des Abg. Friedrich Haag FDP/DVP

und

Antwort
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Auswirkungen der Coronapandemie auf die wirtschaftliche 
Entwicklung in Stuttgart

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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10.  Welche Maßnahmen will sie in den nächsten Jahren gegen Fachkräftemangel 
in Stuttgart ergreifen?

4.8.2021

Haag FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Durch Lockdown, Ausgangs- und Reisebeschränkungen, Schließungen und Ab-
sagen von Veranstaltungen etc. konnten viele Betriebe während der Coronapan-
demie ihren Tätigkeiten nicht nachgehen. Mit dieser kleinen Anfrage will ich 
herausfinden, welche Branchen in Stuttgart von der Coronapandemie betroffen 
sind. Neben der wirtschaftlichen Situation sind auch weitere Faktoren wie Fach-
kräftemangel von Interesse.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 17. September 2021 Nr. 24-5650.02/18 beantwortet das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dem Ministerium für Er-
nährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt:

1.  Wie stellt sich die wirtschaftliche Entwicklung (Erwerbstätigenzahl, Arbeitslo-
senzahlen, Unternehmensanzahl, Gewerbesteuerzahlungen) seit 2015 in Stutt-
gart dar?

Zu 1.:

Die wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2020 lässt sich der nach-
stehenden Tabelle entnehmen. Für das Jahr 2020 liegen auf dieser Ebene noch 
keine Daten zur Anzahl der Erwerbstätigen und Unternehmen vor. 

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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2.  Wie viele Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und Insolvenzen gab es seit 
2015 in Stuttgart (pro Jahr, aufgeschlüsselt nach Branchen)?

Zu 2.: 

Zu den Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen sowie zu den Unternehmens-
insolvenzen in Stuttgart ab dem Jahr 2015 wird auf die Tabellen des Statistischen 
Landesamts in der Anlage zu Ziffer 2 verwiesen.

3.  Welche Branchen sind aus ihrer Sicht in Stuttgart von der Coronapandemie be-
sonders betroffen?

Zu 3.:

In den sechs Stadt- und Landkreisen der Region Stuttgart haben sich im Zuge der 
Coronapandemie

• eine starke Betroffenheit im Automotive-Cluster,
• eine besondere Betroffenheit der Kultur- und Kreativwirtschaft, 
•  der Wegfall zahlreicher größerer Veranstaltungen (wie Volksfest, Frühlings-

fest, Messen u. v. m.) und nicht zuletzt daraus resultierend
• starke Einbußen im Hotelgewerbe 

statistisch abgezeichnet und konjunkturell bemerkbar gemacht. Wie in den um-
liegenden Landkreisen sind natürlich auch in der Landeshauptstadt insbesondere

• Hotellerie und Gastronomie,
• die Event- und Messebranche,
• die Reisebranche (inkl. Reisebüros und anhängigen Dienstleistern),
•  der sog. Non-Food-Einzelhandel (v. a. saisonabhängige Waren, z. B. Mode) 

und
• körpernahe Dienstleistungen (Friseur-, Kosmetik-, Tattoo-Studios u. v. m.)

negativ betroffen. Besonders hervorzuheben sind hier jedoch die Clubs und Live-
Spielstätten, deren Betroffenheit zwar vergleichbar mit anderen Städten und Krei-
sen in der Region ist, denen in Stuttgart jedoch ein besonderes Augenmerk gilt, 
weil sie auch als Standortfaktor zu betrachten sind.

4.  Wie bewertet sie die wirtschaftliche Entwicklung in Stuttgart im landesweiten 
Vergleich?

Zu 4.:

Für die folgenden Aussagen zur Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung im 
Stadtkreis Stuttgart im landesweiten Vergleich wurde auf Angaben der amtlichen 
Statistik zurückgegriffen.

Der Stadtkreis Stuttgart ist das wirtschaftliche und politische Zentrum Baden-
Württembergs. Mit rund 630.300 Einwohnern (Stand: 31. Dezember 2020) ist die 
Landeshaupstadt Stuttgart der größte unter den 44 Stadt- und Landkreisen Baden-
Württembergs. Der Bevölkerungsanteil am Land beträgt 5,7 Prozent.

Im Stadtkreis Stuttgart arbeiteten im Jahr 2019 insgesamt rund 546.200 Erwerbs-
tätige. Die Arbeitsplatzdichte, gemessen an den Erwerbstätigen je 100 Einwohner, 
lag im Jahr 2019 mit 85,9 weit über dem Landesdurchschnitt (57,5), was die Be-
deutung der Stadt als herausragendes Arbeitsmarktzentrum im Land unterstreicht. 
Zwischen 2015 und 2019 nahmen die Erwerbstätigen in Stuttgart um rund 28.300 
bzw. 5,5 Prozent zu, womit sich die Beschäftigungslage im Stadtkreis Stuttgart 
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dynamischer als im Landestrend (Zuwachs: 4,8 Prozent) entwickelte (siehe Ab-
bildung 1).

Abbildung 1: Entwicklung Erwerbstätige am Arbeitsort

Die Wirtschaftsleistung des Stadtkreises Stuttgart betrug 2019, gemessen am 
Bruttoinlandsprodukt, 57.964 Mio. Euro (Anteil Baden-Württemberg: 11,1 Pro-
zent) und nahm zwischen 2015 und 2019 nominal um 10,5 Prozent zu (siehe 
Abbildung 2). Das nominale BIP-Wachstum lag damit unter der Entwicklung auf 
Landesebene (Zuwachs 2015 bis 2019: 12,8 Prozent). 

Abbildung 2: Entwicklung Bruttoinlandsprodukt (nominal)

Sektoral besitzen insbesondere die Dienstleistungsbranchen hohes Gewicht in der 
Wirtschaft des Stadtkreises Stuttgart. Der Anteil der Dienstleistungen (DL) an der 
Bruttowertschöpfung (BWS) lag im Stadtkreis Stuttgart im Jahr 2019 bei 65,3 
Prozent und damit rund fünf Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt (60,6 
Prozent). Zwischen 2015 (BWS-Anteil DL 2015: 66,5 Prozent) und 2019 nahm 
die Bedeutung der Dienstleistungen im Stadtkreis Stuttgart gemessen an der Brut-
towertschöpfung leicht ab, entgegen der Entwicklung auf Landesebene (BWS-
Anteil DL Baden-Württemberg 2015: 60,1 Prozent). 
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Im Jahr 2019 kam das Verarbeitende Gewerbe (VG) im Stadtkreis Stuttgart auf 
einen im landesweiten Vergleich leicht unterdurchschnittlichen Wertschöpfungs-
anteil von 29,5 Prozent, der seit dem Jahr 2015 in geringem Maße zugenommen 
hat (2015: 29,1 Prozent). Der BWS-Anteil im VG lag auf Landesebene im Jahr 
2015 bei 32,9 Prozent sowie 2019 bei 31,4 Prozent. Die Industrie im Stadtkreis 
Stuttgart ist darüber hinaus besonders stark exportorientiert: 79,5 Prozent der in-
dustriellen Gesamtumsätze (Baden-Württemberg 2020: 54,8 Prozent) entfielen im 
Jahr 2020 auf das Ausland. Trotz der coronabedingten Umsatzrückgänge in der 
Industrie im Jahr 2020 blieb die Exportorientierung der Industrie im Stadtkreis 
Stuttgart wie auch im Land weitgehend konstant.

Neben weiteren Einflussfaktoren bestimmt die Innovationsfähigkeit das Wachs-
tumsprofil einer Raumschaft. Zur Ermittlung der Innovationsfähigkeit wird vom 
Statistischen Landesamt Baden-Württemberg der Innovationsindex für die Kreise 
und kreisfreien Städte berechnet. Im Innovationsindex des Statistischen Landes-
amtes 2020 lag der Stadtkreis Stuttgart unter den 44 Kreisen und kreisfreien Städ-
ten des Landes auf Rang 3. Im Innovationsindex des Jahres 2016 hatte der Stadt-
kreis Stuttgart noch auf Rang 2 gelegen. Die Punktzahl des Stadtkreises Stuttgart 
nahm zwischen 2016 und 2020 im Innovationsindex von 54,6 auf 57,3 Punkte zu, 
der Landeswert des Innovationsindex stieg im selben Zeitraum von 32,2 Punkten 
auf 34,3 Punkte.

Das regionale Wirtschaftswachstum lässt sich analytisch in verschiedene Ein-
flussfaktoren aufteilen: Zum einen ist die Entwicklung nicht von der des Landes 
abgekoppelt, zum anderen ist die Wirtschaftsstruktur ein Einflussfaktor, schließ-
lich sind standortspezifische Bedingungen zu nennen. 

Die Wirtschaftsentwicklung im SKR Stuttgart verlief in den Jahren 2015 bis 
2019 etwas weniger dynamisch als im landesweiten Durchschnitt: Über einen 
Beobachtungszeitraum ergibt sich eine Wachstumsdifferenz von –2,30 Prozent-
punkten. Die Erwerbstätigen dagegen entwickelte sich im Vergleich zu Baden-
Württemberg insgesamt leicht überdurchschnittlich. Eine regionalökonomische 
Shift-Share-Analyse, die Konjunktur-, Struktur- und Standortkomponenten diffe-
renziert, gibt erste Anhaltspunkte für die Gründe (Berechnung des WM). Daten-
basis sind die Sektoren Land- und Forstwirtschaft, Fischerei sowie Produzieren-
des Gewerbe und Dienstleistungsbereiche (Gliederungstiefe A10 mit Zusammen-
fassungen):

Allein schon die Wirtschaftsstruktur hätte demnach ein im Landesvergleich um 
0,44 Prozentpunkte unterdurchschnittliches Wachstum der Bruttowertschöpfung 
erwarten lassen, da die Branchen, deren Wertschöpfung sich schwächer als die 
Gesamtwirtschaft entwickelt haben, im SKR Stuttgart einen höheren Wertschöp-
fungsanteil aufweisen als im Land. 

Entscheidender für das unter dem Landesdurchschnitt liegende Wirtschaftswachs-
tum sind jedoch Faktoren, die in der sogenannten Standortkomponente zusam-
mengefasst werden und die sich hier auf –1,85 Prozentpunkte beläuft. Diese bildet 
ab, dass sich die einzelnen Branchen im SKR Stuttgart und im Land unterschied-
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lich entwickelt haben. So weist das Produzierende Gewerbe im SKR Stuttgart im 
Vergleich zum Produzierenden Gewerbe im Land insgesamt eine deutlich über-
durchschnittliche Dynamik auf. Insgesamt wird die Standortkomponente des SKR 
Stuttgart jedoch vor allem von den Dienstleistungssektoren in den negtiven Be-
reich gezogen, deren Wertschöpfung sich schwächer entwickelt hat als im Land.

Gleichartige Berechnungen für die Erwerbstätigkeit ergeben bemerkenswertewei-
se ein anderes Bild. So ist die Beschäftigung im SKR Stuttgart etwas stärker 
gestiegen als im Land (Differenz 0,62 Prozentpunkte). Die Wirtschaftsstruktur 
für sich genommen hätte nur eine etwas schwächere Entwicklung erwarten las-
sen (Strukturkomponente –0,24 Prozentpunkte). Entscheidend für den dennoch 
insgesamt leicht überdurchschnittlichen Beschäftigungsaufbau sind standortbe-
dingte Faktoren, also solche, die sich weder auf gesamtwirtschaftliche Effekte 
noch auf die Branchenstruktur zurückführen lassen. Diese Einflussgrößen sind 
in der Standortkomponente zusammengefasst, die sich auf 0,86 Prozentpunkte 
summiert. Während der Beschäftigungsaufbau in der Industrie in Stuttgart stärker 
war als im Land, fiel die Dynamik in den Dienstleistungsbranchen schwächer aus, 
was per Saldo für die Standortkomponente aber immer noch den positiven Wert 
ergibt.

5.  Wie hat sich die Zahl von Anfängern und Absolventen einer betrieblichen Aus-
bildung sowie eines dualen Studiums unter Beteiligung eines Betriebs in Stutt-
gart seit 2015 bis heute entwickelt (aufgeteilt nach Branchen bzw. Fachrichtun-
gen)?

Zu 5.:

Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zahl der neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträge in Stuttgart insgesamt sowie in den Ausbildungsbereichen In-
dustrie und Handel, Handwerk, Landwirtschaft, Öffentlicher Dienst, Freie Berufe 
und Hauswirtschaft seit dem Jahr 2015.

Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit bestandener Abschlussprüfung in Stuttgart insgesamt sowie in den 
Ausbildungsbereichen Industrie und Handel, Handwerk, Landwirtschaft, Öffentli-
cher Dienst, Freie Berufe und Hauswirtschaft seit dem Jahr 2015.
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Die gewünschten Daten zu den Studierenden eines dualen Studiums werden nicht 
im Rahmen der amtlichen Statistik erhoben. Auf Basis der eigenen statistischen 
Daten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) können jedoch für 
den Zeitraum ab dem Wintersemester 2014/2015 jeweils die Zahlen der Studien-
anfängerinnen und -anfänger in Ausbildungsstätten in Stuttgart genannt werden. 
Es wurde eine Differenzierung der Studienanfängerinnen und Studienanfänger 
nach Studienbereichen vorgenommen. Eine Aufteilung nach Branchen ist auf-
grund fehlender Daten nicht möglich.

Anzahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger an der DHBW mit einem 
Dualen Partner mit Sitz in Stuttgart nach Studienbereichen 

Bei den Absolventinnen und Absolventen (Prüfungsstatistik) wird die Zugehö-
rigkeit zur Ausbildungsstätte/zum Dualen Partner nicht erhoben, folglich kann 
der regionale Bezug bei den Absolventinnen und Absolventen nicht ausgewertet 
werden. Eine Aufteilung nach Branchen ist ebenfalls nicht möglich, da dieses 
Merkmal aufgrund der fehlenden Grundlage zum Hochschulstatistikgesetz nicht 
erhoben und daher auch nicht berichtet werden kann.
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6.  Wie viele Ausbildungsplätze bleiben aktuell in Stuttgart unbesetzt (nach Branche)?

Zu 6.:

Die Bundesagentur für Arbeit meldet im Juli 2021 1.453 unbesetzte Ausbildungs-
stellen in Stuttgart. Folgende Tabelle differenziert die unbesetzten Ausbildungs-
stellen nach Bereichen gemäß der Klassifikation der Berufe (KdlB 2010).

7.  Wie hoch sind die Hilfsgelder für die Wirtschaft, die in Stuttgart während der 
Coronapandemie ausgezahlt wurden (nach Branchen, Programmen und Anzahl 
der unterstützten Unternehmen)?

Zu 7.:

Für jene Unternehmen und Selbstständige, die von den Auswirkungen der Co-
ronapandemie massiv betroffen sind und deshalb erhebliche Umsatzausfälle er-
leiden, haben Landes- und Bundesregierung ein breites Portfolio an Corona-Hilfs-
programmen auf den Weg gebracht. Die ausgereichten Zuschüsse dienen insbe-
sondere der Kompensation von Liquiditätsengpässen und damit der nachhaltigen 
Sicherung der wirtschaftlichen Existenz dieser betroffenen Betriebe.
 
Mit der zum 31. Mai 2020 ausgelaufenen Soforthilfe Corona des Landes konnten 
gleich zu Beginn der Krise rund 245.000 Unternehmen mit einem Gesamtvo-
lumen von gut 2,2 Milliarden Euro unterstützt werden. Sie richtete sich an ge-
werbliche und Sozialunternehmen, Soloselbstständige und Angehörige der Freien 
Berufe, einschließlich Künstlerinnen und Künstlern mit bis zu 50 Beschäftigten 
sowie an Unternehmen mit land- und forstwirtschaftlicher Urproduktion und der 
Fischerei, die ihren Hauptsitz in Baden-Württemberg haben. 

In Stuttgart konnten insgesamt über 18.200 Anträge auf Soforthilfe mit einem 
Gesamtvolumen von rund 160,0 Millionen Euro bewilligt und ausbezahlt werden. 
Eine Angabe dazu, welche Branchen in Stuttgart konkret profitiert haben, ist nicht 
möglich, da die Branchenzugehörigkeit der Unternehmen erst ab dem 9. April 
2020 in den Antragsformularen abgefragt wurde und damit diesbezügliche Aus-
wertungen mit großen Unsicherheiten behaftet sind. Des Weiteren besteht bei der 
Soforthilfe generell eine eingeschränkte Auskunftsfähigkeit bei der Kombination 
mehrerer statistischer Merkmale.
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Die Summe der Hilfsgelder für die Wirtschaft, die in Stuttgart während der 
Coronapandemie im Rahmen der Zuschussprogramme des Landes Stabilisie-
rungshilfe Corona für das Hotel- und Gaststättengewerbe I und II (Stabilisie-
rungshilfe I und II), Tilgungszuschuss Corona für Schausteller, Marktkaufleute 
und die Veranstaltungs- und Eventbranche I und II (Tilgungszuschuss I und II) 
sowie in den Zuschussprogrammen des Bundes Überbrückungshilfe I und II aus-
gezahlt wurden, sind im Folgenden tabellarisch dargestellt. Die Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Branche wird bei diesen Programmen (mit Ausnahme des Til-
gungszuschusses I und II) bei der Antragstellung über die Klassifikation der Wirt-
schaftszweige (WZ 2008) abgefragt. Diese Klassifikation ist aus der international 
harmonisierten Klassifikation, insbesondere der NACE Revision 2, abgeleitet. Die 
Auswertung der Daten erfolgte zum Stichtag 27. Juli 2021.

Im Antrag zum Tilgungszuschuss I wurden die Branchen nicht nach NACE Re-
vision 2 erfasst, sondern anhand einer vorgegebenen Auswahl von insgesamt vier 
Branchen mit zusammen 21 Unterbranchen. In der vorliegenden Tabelle wird 
ausschließlich die oberste Ebene ausgewiesen.
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Tilgungszuschuss II

Für den Tilgungszuschuss II liegen zum Zeitpunkt des Stichtages (27. Juli 2021) 
noch keine Daten vor, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Auszahlungen erfolgt 
waren.
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Eine Auswertung für die gewährten Hilfsgelder im Rahmen der Zuschusspro-
gramme des Bundes Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Neustarthilfe und Überbrü-
ckungshilfe III (einschließlich der landesseitigen Ergänzung durch einen fiktiven 
Unternehmerlohn) ist auf Landkreisebene beziehungsweise Stadtkreisebene nicht 
möglich. Diese Programme bearbeitet die L-Bank, als Bewilligungsstelle des 
Landes Baden-Württemberg, mit dem Fachverfahren des Bundes. Die Antrags-
daten in diesem Fachverfahren werden vom IT-Dienstleister des Bundes erhoben 
und verifiziert. Somit hat die L-Bank keinen Einfluss auf die hinterlegten Daten. 
Da die zur Identifikation von Land- und Stadtkreisen erforderlichen Daten durch 
den IT-Dienstleister des Bundes nicht systematisch erhoben werden, ist eine ent-
sprechende Auswertung für diese Programme nicht möglich.

Für die Überbrückungshilfe III Plus und Neustarthilfe Plus lagen zum 27. Juli 
2021 noch keine Daten vor, da das Antragsverfahren erst kurz zuvor zur Ver-
fügung gestellt wurde und zu diesem Zeitpunkt daher noch keine Auszahlungen 
erfolgt waren.
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8.  Wie haben sich die Anträge auf Kurzarbeitergeld von 2015 bis heute in Stutt-
gart entwickelt?

Zu 8.:

Die Fragestellung lässt nicht eindeutig erkennen, ob die angezeigte oder realisier-
te Kurzarbeit gemeint ist. Aus diesem Grund sind in der im Anhang dargestellten 
Tabelle die angezeigte konjunkturelle Kurzarbeit von Januar 2015 bis Juli 2021 
und die realisierte konjunkturelle Kurzarbeit (einschließlich von Beschäftigungs-
äquivalenten) von Januar 2015 bis Februar 2021 dargestellt. Bei der realisierten 
Kurzarbeit sind aktuellere Daten aus erhebungstechnischen Gründen nicht verfüg-
bar (siehe unten).

9.  Wo sieht sie die größten Herausforderungen für die wirtschaftliche Entwick-
lung in Stuttgart, insbesondere vor dem Hintergrund der Coronapandemie und 
Transformationsprozesse bspw. in der Automobilwirtschaft?

Zu 9.:

Viele Unternehmen der Automobil- und Zuliefererindustrie in der Region Stutt-
gart standen angesichts der tiefgreifenden Transformation und dem konjunktu-
rellen Abschwung bereits vor der Coronakrise vor einer finanziellen Belastung. 
Enorme Investitionen in die neuen Technologien sind erforderlich, während 
gleichzeitig die Gewinne auf den bisherigen Bauteilen sinken. Die Coronapande-
mie hat die schwierige Situation der Branche weiter verschärft. Budgets für Zu-
kunftsinvestitionen und die Umstellung des eigenen Produktportfolios auf klima-
neutrale, emissionsarme, vernetzte und digitalisierte Fahrzeuge und Produktions-
anlagen werden aktuell für Maßnahmen zur Bewältigung der Coronakrise benö-
tigt. Die staatlichen Corona-Soforthilfen konnten und können hier kurzfristig und 
wirkungsvoll unterstützen. Sie ersetzen aber nicht einen strategischen Transfor-
mationsprozess und eine erfolgreiche Ausrichtung auf neue Produkte und Märkte. 

Mit dem Strategiedialog Automobilwirtschaft hat die Landesregierung bereits ei-
ne Menge erreicht und die Automobilregionen im Land in eine gute Ausgangslage 
gebracht. Die Landesregierung wirkt im Strategiedialog Automobilwirtschaft BW 
auch weiterhin darauf hin, dass Baden-Württemberg auch in Zukunft die Region 
ist, in der die fortschrittlichsten nachhaltigen Ansätze für neue Mobilitätslösungen 
entstehen und implementiert werden. Beispielsweise konnte die Landeslotsenstel-
le Transformationswissen BW bereits zum August letzten Jahres gemeinsam mit 
der Landesagentur e-mobil BW gestartet werden und leistet hervorragende Arbeit. 
Um insbesondere dem Mittelstand im Land Orientierung zu bieten und Wissen für 
strategische Entscheidungen zu vermitteln, fördert das WM im Rahmen des Stra-
tegiedialogs den Aufbau und Betrieb dieser Landeslotsenstelle mit rund 3,85 Mio. 
Euro. Aufgabe der Anlaufstelle ist es neben der persönlichen Beratung vor Ort 
auch bestehende Angebote im Bereich Qualifizierung, Vernetzung und Wissens-
transfer transparent und zielgruppenspezifisch aufzubereiten und auf der Web-
plattform http://www.transformationswissen-bw.de unkompliziert zur Verfügung 
zu stellen. Der Beratungsgutschein Transformation Automobilwirtschaft des WM 
ergänzt die Arbeit der Lotsenstelle hierbei sinnvoll und wird ebenfalls sehr gut 
nachgefragt. Er steht gezielt dem Mittelstand zur Verfügung um niederschwellig 
gemeinsam mit externer Unterstützung in einen Strategieprozess einsteigen zu 
können.

Die deutsche Autoindustrie beurteilt ihre aktuelle Lage dennoch so gut wie seit 
drei Jahren nicht mehr. Der vom Münchner Ifo-Institut erhobene Stimmungsindi-
kator für die Branche liegt für Juli 2021 bei 56,8 Punkten. Das sind 11,9 Punkte 
mehr als vor einem Monat und der höchste Wert seit Juli 2018. Die Erwartungen 
legten leicht auf plus 6,3 Punkte zu. Die gute Erwartung schlägt sich auch bei 
den Stellenangeboten nieder. Erstmals seit Dezember 2018 wollen wieder mehr 
Unternehmen aus der Autoindustrie ihren Personalbestand ausweiten als abbauen. 
Der Indikator stieg von minus 19,3 im Juni auf plus 5,2 im Juli. Treiber der Erho-
lung ist laut Ifo-Institut vor allem die Nachfrage in Asien und den USA. 
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Allerdings leidet die Branche weiterhin am Mangel an Vorprodukten. Insbesonde-
re die Engpässe bei den Halbleitern wird noch eine Weile anhalten. Fehlende Mi-
krochips und steigende Rohstoffpreise sind aktuell ernstzunehmende Risiken für 
den weiteren Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr 2021. Die Premiumhersteller 
in Deutschland und Baden-Württemberg könnten aktuell deutlich mehr Fahrzeuge 
am Markt absetzen, als auf Grund der Engpässe bei Halbleitern aktuell produ-
ziert werden können. Für das Gesamtjahr peilt die Branche dennoch Verkäufe 
auf dem Niveau von 2019 an. Diese Erwartung setzt aber voraus, dass sich weder 
die Coronapandemie noch die Halbleiter-Knappheit deutlich verschärften und die 
Rohstoffpreise stabil bleiben. Mit zunehmender Dauer der Lieferengpässe wird 
die Situation angespannter. Branchenexperten rechnen auch im zweiten Halbjahr 
mit Produktionseinschränkungen und damit verbundenen Auswirkungen auf den 
Fahrzeugabsatz. 

Eine der größten Herausforderungen der Branche liegt weiterhin bei der Umstel-
lung auf klimafreundliche Fahrzeuge, die Einhaltung der CO2-Flottengrenzwerte 
sowie die neue Abgasnorm EU 7 und die damit zusammenhängende Transforma-
tion der Branche. Die Automobilindustrie im Land ist mit großem Tempo bei der 
Transformation der eigenen Produkte und Standorte unterwegs. 

10.  Welche Maßnahmen will sie in den nächsten Jahren gegen Fachkräftemangel 
in Stuttgart ergreifen?

Zu 10.:

Fachkräftesicherung ist eine vielschichtige Aufgabe. Deshalb hat die Landesregie-
rung unter der Federführung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Touris-
mus Baden-Württemberg alle relevanten Arbeitsmarktakteure unter dem Dach der 
Fachkräfteallianz Baden-Württemberg (FKA) zusammengeführt. Neben verschie-
denen Landesministerien gehören die Regionaldirektion Baden-Württemberg der 
Bundesagentur für Arbeit, Organisationen der Wirtschaft, Gewerkschaften und 
weitere Verbände zu den über vierzig FKA-Partnern. Die FKA hat sich in ihrer 
Vereinbarung u. a. zum Ziel gesetzt, die berufliche Ausbildung zu stärken, die be-
rufliche Weiterbildung auszubauen, das Fachkräftepotenzial von Frauen, älteren 
Personen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, An- 
und Ungelernten, von geflüchteten Menschen und von langzeitarbeitslosen Men-
schen besser zu erschließen sowie gezielt internationale Fachkräfte zu gewinnen. 
Jedes FKA-Mitglied trägt eigenverantwortlich zur Umsetzung der gemeinsamen 
Ziele mit spezifischen Maßnahmen in seinem jeweiligen Einflussbereich bei. 

Da die Arbeitsmarktakteure auf regionaler Ebene die besonderen Bedarfe und 
Strukturen ihrer Region besser kennen, haben sich zudem regionale Fachkräfte-
allianzen etabliert, so die Fachkräfteallianz Region Stuttgart für Stuttgart und die 
umliegenden Landkreise. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
Baden-Württemberg bietet über sein Regionalprogramm Fachkräftesicherung fi-
nanzielle Unterstützung, wenn regionale Fachkräfteallianzen vor Ort Veranstal-
tungen und Aktionen zur Information über die wirtschafts- und arbeitsmarktpoliti-
schen Herausforderungen der Fachkräftesicherung, zur Umsetzung von konkreten 
Maßnahmen oder zur Evaluation und strategischen Weiterentwicklung von ge-
meinsamen Aktivitäten durchführen. 

Darüber hinaus fördert das Land weitere Maßnahmen, die der Fachkräftesiche-
rung dienen, wie z. B. „Kümmerer“ für die Integration von Zugewanderten in 
Ausbildung, das Netzwerk für berufliche Fortbildung mit seinen Regionalbüros, 
die Kontaktstellen Frau und Beruf und die Welcome Center für internationale 
Fachkräfte und viele mehr. Zu Maßnahmen, die in nächsten Jahren ergriffen wer-
den sollen, finden sich Hinweise in der Koalitionsvereinbarung 2021 bis 2026 von 
Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg und der CDU Baden-Württemberg.

Dr. Hoffmeister-Kraut
Ministerin für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus
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